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RED II-Compliance-Nachweis für Abfallbrennstoffe 

Nachweis über die Abfalleigenschaft und die Verwendung  
eines Massenbilanzsystems

Abfälle und Reststoffe aus der Verarbeitung, die nicht unmittelbar aus der Land-, Forstwirtschaft, Aquakultur 
oder Fischerei stammen sowie feste Siedlungsabfälle (nachfolgend vereinfacht Abfallbrennstoffe genannt) 
müssen nach Artikel 29 Absatz 1 RED II keine flächenbezogenen Nachhaltigkeitskriterien, sondern nur  
Anforderungen an die Entstehung des Stoffs (nachfolgend Abfalleigenschaft genannt) und die korrekte  
Massenbilanzierung nach Artikel 30 RED II erfüllen. Ferner sieht Artikel 29 Absatz 10 Satz 1 Buchstabe d)  
RED II nur bei Anlagen, die erstmalig nach dem 01.01.2021 Brennstoffe mit biogenem Anteil eingesetzt haben,  
Treibhausgasminderungsanforderungen vor. 

Abweichend von § 3 Absatz 1 EHV betrachtet die DEHSt (neben den nach der RED II anerkannten Zertifizierungs-
systemen) auch Kontrollsysteme aus dem Abfallbereich als grundsätzlich geeignet für die Kontrolle der  
Abfall eigenschaft und Massenbilanzierung. 

 Wir machen von dieser Nachweisvereinfachung Gebrauch und weisen die Erfüllung der beiden 
RED II-Kriterien Abfalleigenschaft und Massenbilanz durch diesen RED II-Compliance-Nachweis nach.

1. Allgemeine Informationen

Name Anlagenbetreibers  

Bezeichnung der Anlage  

DEHSt-Aktenzeichen  

Jahr der Emissions- 
berichterstattung  
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2. Angaben zu den erforderlichen RED II-Kriterien

In der nachfolgenden Tabelle sind die im Berichtsjahr in der Anlage verbrannten Abfallbrennstoffe vom Betreiber aufzulisten und die erforderlichen Angaben zum Nachweis  
der RED II-Kriterien zu ergänzen.

Bezeichnung des 
Abfallbrennstoffs

AVV-Nummer(n) Nachweis der 
Nachhal tig-

keits kriterien 
nach Art. 29 
Nr. 2–7 und 

10 RED II 
sind nicht 

erforderlich

Abfall brenn-
stoff aus der 

Verarbei-
tung oder 

fester 
Siedlungs-

abfall

Anforde-
rungen 

nach Art. 30 
RED II an 

die Massen-
bilanz sind 
einge halten

Nachhaltige 
Liefermenge 

im 
Berichtsjahr

Nachhaltige 
Einsatzmenge 

im 
Berichtsjahr

Einheit Kontrollsystem
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Bezeichnung des 
Abfallbrennstoffs

AVV-Nummer(n) Nachweis der 
Nachhal tig-

keits kriterien 
nach Art. 29 
Nr. 2–7 und 

10 RED II 
sind nicht 

erforderlich

Abfall brenn-
stoff aus der 

Verarbei-
tung oder 

fester 
Siedlungs-

abfall

Anforde-
rungen 

nach Art. 30 
RED II an 

die Massen-
bilanz sind 
einge halten

Nachhaltige 
Liefermenge 

im 
Berichtsjahr

Nachhaltige 
Einsatzmenge 

im 
Berichtsjahr

Einheit Kontrollsystem
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3. Bestätigung des Betreibers

Der Betreiber bestätigt, dass die in der Tabelle unter 2. genannten Abfallbrennstoffe während des Berichts-
jahres durch ein von der DEHSt anerkanntes Kontrollsystem im Sinne der Nachweisvereinfachung nach 
Kapitel 8.6 des DEHSt-Leitfadens zur Erstellung von Überwachungsplänen und Emissionsberichten für  
stationäre Anlagen, 4. Handelsperiode (2021–2030) überwacht wurden. 

Wir versichern die Vollständigkeit und Richtigkeit der gemachten Angaben.

Datum, Unterschrift 

4. Bestätigung der EU-ETS-Prüfstelle, falls die Prüfstelle als Kontrollsystem genutzt wurde  

Die Prüfstelle bestätigt für die Abfallbrennstoffe, für die sie in der Tabelle unter 2. als Kontrollsystem angegeben 
wurde, die Einhaltung der Anforderungen an die Abfalleigenschaft und die Massenbilanzierung.

Name der Prüfstelle

Datum, Unterschrift 

Name Leitung EHS-Prüfteam
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